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Die römische Rechtswissenschaft ist kein selbstverständliches Produkt des
menschlichen Geistes. Während im Verlaufe der Kulturentwicklung praktisch
alle Völker ein Rechtssystem in dem Sinne erschaffen haben, dass die Vorstel-
lungen von richtig und falsch, von gerecht und ungerecht in bestimmte Bahnen
gelenkt und die Streitbeilegung einem geordneten Verfahren unterworfen wurde,
so ist doch eine Rechtswissenschaft als ein theoretisches System, das die Gel-
tungsgründe des Rechts, seine innere Systematik und die eigene Methodik re-
flektiert, zum ersten Mal in der Geschichte – soweit wir wissen – in Rom ent-
standen.

Über die Ursachen und Entstehungsbedingungen der römischen Rechtswissen-
schaft in der Zeit der ausgehenden Republik ist viel nachgedacht worden. Einer
der Faktoren, der insofern sicherlich eine entscheidende Rolle spielte, ist der
Kontakt mit der Wissenschaftstheorie des Aristoteles. Da dieser zum Teil erst
durch Cicero vermittelt wurde, stehen seine Schriften stets im Mittelpunkt des
Interesses. Zugleich musste sich Cicero als Redner gewissermaßen notgedrungen



auch mit Detailfragen des Rechts beschäftigen, sodass sich in seiner Person das
Interesse für die wissenschaftliche Methode und für die Inhalte des Rechts glück-
lich miteinander vereinten.

Unter diesen Bedingungen verwundert es kaum, dass Cicero es sich zur Auf-
gabe gesetzt hatte, eine Methodik zu entwickeln, mit Hilfe derer auch das Recht
wissenschaftlich durchdrungen werden konnte. Der Name dieses Programms De
iure civili in artem redigendo ist überliefert, die Schrift selbst jedoch nicht, was
auch daran liegen kann, dass Cicero sie zeitlebens nicht mehr hat vollenden kön-
nen. Eine andere Schrift, die Topica, enthält jedoch viele Elemente einer Anwen-
dung wissenschaftlicher Methodik auf den Rechtsstoff. Die Analyse der Topica
ist daher von grundlegender Bedeutung für die Frage der Entstehung der Rechts-
wissenschaft.

Die Beschäftigung mit den Topica in der Forschung verhält sich eher umge-
kehrt proportional zu der Bedeutung, welche der Schrift zukommt. Während sich
Fragen rund um das ciceronische Programm De iure civili in artem redigendo in
der romanistischen Literatur durchaus einiger Beliebtheit erfreuen, führen die
Topica hier ein Schattendasein,1 obwohl sie chronologisch, inhaltlich und metho-
disch einen Beitrag zur Umsetzung des Programms darstellen.2 Diese Lücke zu
schließen und damit die Voraussetzung zu schaffen, Ciceros Programm und die
römische Rechtswissenschaft aus einer anderen Perspektive heraus zu verstehen,
ist Ziel des vorliegenden Bandes, der die Ergebnisse eines interdisziplinären For-
schungsseminars vereint, das im September 2020 im Kloster Bronnbach stattge-
funden hat.

A. De iure civili in artem redigendo

Um den Adressatenkreis und die Inhalte der ciceronischen Schrift De iure ci-
vili in artem redigendo zu rekonstruieren, sind wir auf Aussagen aus anderen
Werken und auf indirekte Quellen angewiesen. Dies erschwert die Rekonstruk-
tion des Werks, macht die Beschäftigung mit ihm aber auch reizvoll.

Der Titel ist uns von Gellius überliefert.3 Von Quintilian wissen wir, dass das
Buch wohl didaktischen Zwecken diente und unvollendet blieb.4 Ob sich die
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1 Kritisch zur eher oberflächlichen Rezeption der Schrift bereits Crifò, Ann. Ist.
Ital. 1 (1967), 113, 145; Leesen, Gaius meets Cicero, 31.

2 Dazu näher s.u. Fn. 131.
3 GELL. 1, 22, 7 leitet sein Zitat ein mit den Worten: „M. autem Cicero in libro, qui

inscriptus est de iure civili in artem redigendo, (. . .).“
4 QUINT. inst. 12, 3, 10: „Et M. Tullius non modo inter agendum numquam est desti-

tutus scientia iuris, sed etiam componere aliqua de eo coeperat, ut appareat posse orato-
rem non discendo tantum iuri vacare, sed etiam docendo.“



Schrift an angehende Juristen oder – wie überwiegend angenommen5 – an Advo-
katen richtete, ist wenigstens aus Quintilian nicht mit Sicherheit zu erschließen:
Im Kontext der fraglichen Stelle wird der Redner dem Juristen gegenüber in einer
so spöttisch-herablassenden Art als überlegen präsentiert,6 dass der Autor mögli-
cherweise die Ansicht vertrat, der Redner Cicero sei befähigt gewesen, den Juris-
ten ihr Handwerk zu erklären. Entscheidend für die Frage des Adressatenkreises
dürften allerdings die anzunehmenden Inhalte der Schrift gewesen sein.

I. Ziel des Programms nach Cicero

Cicero umreißt sein Programm erstmals 55 v.Chr. in De oratore (1, 185 bis 1,
191).7 Nach der Bekanntmachung der Prozessformeln durch Gnaeus Flavius gab
es keine, „qui illa artificiose digesta generatim componerent“ (de orat. 1, 186).8

Dies ist für Cicero nicht verwunderlich: Um etwas in eine ars verwandeln zu
können, braucht man jemanden, der nicht nur die nötige Sach-, in diesem Falle
also Rechtskenntnis hat, sondern auch die nötige Einsicht (scientia) besitzt, auf
Grundlage der vorhandenen Sachkenntnis eine ars hervorbringen zu können.9

Bloße Sachkenntnis ist mithin noch keine ars, solange sich die Hüter des Wis-
sens nicht auch um seine Vermittlung bemühen.10 Die Juristen dürfen sich – wo-
rauf auch die Gnaeus-Flavius-Legende anspielt11 – nach Cicero nicht als „Ge-

Ciceros Topica 11

5 Bona, SDHI 46 (1980), 282, 329–333 und dazu Bona, Riv. Dir. Rom. 6 (2006), 1,
4 f.; ergänzend Falcone, SDHI 75 (2009), 503, 509; Reinhardt, Topica, 61.

6 QUINT. inst. 12, 3, 9: „Quod si plerique desperata facultate agendi ad discendum ius
declinaverunt, quam id scire facile est oratori, quod discunt qui sua quoque confessione
oratores esse non possunt!“

7 Näher demnächst Marino, I progetti di sistemazione, in: Atti Conv. Lepore 2021
(hier und im Folgenden nach Vortragsmanuskript, Publikation voraussichtlich 2023);
vgl. einstweilen Nüßlein, De oratore, 444; zum möglichen platonischen Ursprung ange-
sichts Ciceros Zugehörigkeit zur skeptischen Akademie s. Scarano Ussani, Tra scientia
e ars, in: Per la storia, 229, 240–242.

8 Hierzu vgl. Scarano Ussani, Tra scientia e ars, in: Per la storia, 229, 230 f.
9 CIC. de orat. 1, 186: „Nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui

illa tenet, quorum artem instituere volt, habet illam scientiam, ut ex iis rebus, quarum
ars nondum sit, artem efficere possit.“

10 Mantovani, SDHI 75 (2009), 113, 116; vgl. CIC. leg. 2, 47: „(. . .) nam non solum
scire aliquid artis est, sed quaedam ars est etiam docendi (. . .).“ Nicht ganz eindeutig
ist, ob Mantovani die scientia aus de orat. 1, 186 mit dem scire in leg. 2, 47 identifi-
ziert. Dies wäre kaum haltbar: Die Sach-, d.h. Rechtskenntnis wird in de orat. 1, 186
mit dem Relativsatz „qui illa tenet“ ausgedrückt, sodass die folgende scientia ein Aliud
sein muss. Sicher zutreffend ist dagegen seine Feststellung, dass ars und die scientia
iuris civilis in de orat. 1, 191 keine Synonyme sind (a. a. O. Fn. 14).

11 Zu dieser Legende Fögen, Römische Rechtsgeschichten, 125–165.


